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Bau- und Verkehrsdirektion 

Tiefbauamt 

Bautechnische Details Kantonsstrassen 

Kunstbauten Referenz: 

Brückenabschrankungen 6.25-04 

Fahrzeugrückhaltesysteme (FZRS) auf Brücken und Stützmauern 

1. Grundsätzliches 

‒ Die untenstehenden Grundsätze sind als Minimallösungen zu verstehen. Der Projektleiter des TBA 

kann aus triftigen Gründen andere Lösungen wählen. So werden höhere Anforderungen gestellt, 

wenn sich ein schützenswerter Verkehrsträger unter der Brücke befindet. 

‒ Bauwerkslänge < 12 m: Falls keine angrenzende Schutzeinrichtung vorhanden ist, darf ein Geländer 

angeordnet werden; falls auf der angrenzenden Strasse ein Fahrzeugrückhaltesystem (Leitschran-

kensystem) vorhanden ist, darf die Aufhaltestufe des angrenzenden Leitschrankensystems eingesetzt 

werden. 

‒ Drahtgeflechte: sie dienen als Schutz vor Absturz von Kindern und als Schneeabwurfschutz. Sie sind 

beim Einsatz von FZRS auf Seite Gehweg einzusetzen und/oder wenn Dritte unterhalb des Bauwerks 

geschützt werden sollen. 

‒ Bahn als unterliegender Verkehrsträger: es sind die Anforderungen nach Ausführungsbestimmungen 

zur EBV (AB-EBV) (Leitfaden Passive Schutzmassnahmen auf Strassenbrücken über Gleisanlagen) 

anzuwenden. 

2. Innerorts (Vzul ≤ 60 km/h) 

Mit und ohne Gehweg Staketengeländer (BTD 6.25-03) 

3. Ausserorts (Vzul > 60 km/h) OHNE Leitschrankensystem auf anschliessender Strasse 

3.1 Bauwerkslänge ≤ 50 m 

Ohne Gehweg am zu schützenden Rand Rohrgeländer (BTD 6.25-01) 

Mit Gehweg am zu schützenden Rand Staketengeländer (BTD 6.25-03) 

3.2 Bauwerkslänge > 50 m 

DTV < 4'000 Geländer analog 3.1 

DTV > 4'000 analog Abs. 4.  

 Wird FZRS 2111 gewählt, Anfangs- und Endkonstruktion 

 (AEK) gemäss Abs. 5 einsetzen. 

4. Ausserorts Vzul > 60 km/h MIT Leitschrankensystem auf anschliessender Strasse 

‒ Die Systeme sind auf das angrenzende Leitschrankensystem abzustimmen, z.B. Aufhaltestufe N2 bei 

angrenzendem Leitschrankensystem 1211 gemäss der Richtlinie für Fahrzeugrückhaltesysteme AST-

RA 11005 (Leitschranke mit Planke Profil A). 
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‒ Die systemgeprüften Absenkungen und nach Norm VSS 40 561 erforderlichen Vorlängen der Syste-

me sind, wenn möglich, einzuhalten. 

‒ Falls Dritte unterhalb des Bauwerkes zu schützen sind, ist das FZRS 2211 (Aufhaltestufe H1) einzu-

setzen. 

DTV < 4'000 FZRS 21 (N2) 

DTV 4’000 … 12'000 FZRS 22 (H1) * 

DTV > 12'000 FZRS 22 (H1) * 

* Der Einsatz des FZRS 21 kann u.U. bei V85 von z.B. 70 km/h angemessen sein, wenn der erforder- 

 liche Sicherheitszuwachs gemäss Norm SN 640 560 Ziff. 9 und 10 erreicht wird. Die Begründung  

 dieses Entscheides soll aktenkundig dokumentiert werden. 

5. Anfangs- und Endkonstruktionen für die FZRS 21 und 22 

Für die FZRS 2111 und 2211 wurde eine Anfangs- und Endkonstruktion (AEK) geprüft, die unter folgenden 

Bedingungen eingesetzt werden kann: 

‒ wenn Geschwindigkeit V85 < 70 km/h 

‒ wenn Systemvorlängen gemäss Norm VSS 40 561 aufgrund der örtlichen Verhältnisse nicht umge-

setzt werden können. 

 

 
 Abb. 1: Geprüfte Anfangs- / Endkonstruktion AEK zu System 2111 (2211) 
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Abb. 2: Eingebaute AEK 

6. Mitgeltende Richtlinien und Normen 

ASTRA 12004 Konstruktive Einzelheiten von Kunstbauten, Kap. 4 Brückenrand 

ASTRA 11005 Fahrzeugrückhaltesysteme 

ASTRA 81002 Technische Beschreibung der Fahrzeugrückhaltesysteme – Teil 2A System 2111 und 

 Teil 3A System 2211 

SN 640 560 Passive Sicherheit im Strassenraum; Grundnorm 

VSS 40561 Passive Sicherheit im Strassenraum; Fahrzeugrückhaltesysteme 

VSS 40568 Passive Sicherheit im Strassenraum; Geländer 

 

 


